
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/11/30 3Ob656/51,
1Ob315/52, 3Ob157/56, 2Ob715/55

(2Ob716/55), 5Ob160/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1951

Norm

ABGB §1097

JN §49 Abs2 Z5

Rechtssatz

Die Klage des Mieters auf Ersatz seiner für das Bestandobjekt gemachten Aufwendungen gegen den Vermieter fällt in

die ausschließliche Zuständigkeit der Bezirksgerichte.

Entscheidungstexte

3 Ob 656/51

Entscheidungstext OGH 30.11.1951 3 Ob 656/51
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